
 
 

 
 

 

 

 

Weiterentwicklung des Versichertenklassifikationsmodells im 
Risikostrukturausgleich (RSA) 

Anhörung des GKV-Spitzenverbandes zum Entwurf der Festlegung nach § 8 Absatz 
4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2026 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Demme, 

mit Schreiben vom 18. Juni 2025 haben wir wie gewohnt von Ihnen den Entwurf zur 
Festlegung des Klassifikationsmodells und des Berechnungsverfahrens für das 
Ausgleichsjahr 2026 mit den nötigen modellspezifischen Anlagen sowie eine 
ausführliche Erläuterung, die die Entscheidungsprozesse des Bundesamtes für soziale 
Sicherung detailliert beschreiben, erhalten. Des Weiteren ist wie von Ihnen 
angekündigt, mit Schreiben vom 25. Juli 2025 die noch ausstehende Anlage 3 zu den 
berücksichtigungsfähigen Arzneimitteln je Diagnosegruppe im Berichtsjahr 2024 zum 
Entwurf der Festlegung nach § 8 Absatz 4 RSAV für das Ausgleichsjahr 2026 bei uns 
eingegangen.  

Die Anmerkungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der 
Bundesärztekammer zu den Anpassungen im Detail entnehmen Sie bitte der 
beigefügten Anlage. Zu den einzelnen Anpassungen der Arzneimittelzuordnungen 
haben wir ausschließlich in den jeweiligen Diagnosegruppen für das Ausgleichsjahr 
2026 dezidiert ausgeführt 

Für weitere Erläuterungen oder Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Ulrich Langenberg              Dr. Ulrich Casser 
Geschäftsführender Arzt BÄK          Dezernent KBV 
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Friedrich-Ebert-Allee 38 
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